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Anhang
I. Aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch

II. Aus dem Verlassenschafts—Patent
.

'

III. Aus der Jurisdiktionsnorm
IV. Aus der Zivilprozeßordnung
V. Aus der Exekutionsordnung

VI. Aus der Konkursordnung
VII. Aus dem Gerichtsorganisationsgesetz

VIII. Aus dem Opfer-Fürsorgegesetz
IX. Aus dem Strafgesetz

«-

I. Aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch

§ 6. Einem Gesetze darf in der Anwendung _kein anderer
Verstand beigelegt werden, als welcher aus der eigentümlichen ,

Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhange und aus der

klaren Absicht des Gesetzgebers hervorleuchtet.

§ 7. Läßt sich ein Rechtsfall weder aus den. Worten, noch
aus dem natürlichen «Sinne eines Gesetzes entscheiden, so muß

auf ähnliche; in den Gesetzen bestimmt entschiedene Falle, und
auf die Gründe anderer damit verwandten Gesetze Rucksicht

genommen werden. Bleibt der Rechtsfa-ll noch zweifelhaft, so

muß solcher mit Hinsicht auf die sorgfältig gesammelten und

reiflich-erwogenen' Umstände nach den natürlichen Rechts-
grun-d'sätzen entschieden ‚werden.

§ 55. Die Einwilligung zur Ehe ist ohne Rechtskraft! wenn

sie durch eine gegründete Furcht erzwungen worden ist. Ob
dieFurcht gegründet war, muß aus der Größe und Wahrschein-

‘lichkeit der Gefahr und aus der Leibes-« und- Gemütßbeschafl‘en-
heit der bedrohten Person beurteilet werden.
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310 Anhang 1 (ABGB.) ,

Von Sachen und ihrer rechtlichen Einteilung

§ 285. Alles, was von der Person unterschieden ist und zum

Gebrauche der Menschen dient., wird im recht-lichen Sinne eine
Sache genannt.

— § 293.'Sachen, welche ohne Verletzung ihrer Substanz von

einer Stelle zur andern versetzt werden können, sind beweg-
lich; im entgegengesetztens Falle sind sie unbeweglich. Sachen,
die an sich beweglich sind, werden im: rechtlichen Sinne für

unbeweglich gehalten-, wenn sie vermöge des Gesetzes oder der

Bestimmung des Eigentümers das Zu-gehör einer unbeweg-
lichen: Sache ausmachen.

§ 294. Unter Zugehör versteht man dasjenige, was mit einer
Sache in fortdauernde Verbindung gesetzt wird. Dahin ge-
hören nicht nur der Zuwachs einer Sache, so lange er von der-
selben nicht abgesondert ist, sondern auch die Nebensachen,
ohne welche die Hauptsache nicht „gebraucht werden kann oder

—die das Gesetz oder der Eigentümer zum fortdauernden Ge-
brauche der Hauptsache bestimmt hat.

§ 298.— Rechte werden den beweglichen Sachen beigezählt,
wenn sie nicht mit dem Besitze einer unbeweglichen Sache ver-

bunden, oder durch die Landesverfassung für eine unbeweg-
liche Sache erkläret sind.

§ 299. Schuldforderungen werden durch die Sicherstellung
auf ein unbewegliches Gut nicht in ein unbeweglich-es Ver-

mögen verwandelt. -

§ 303. .Schätzbare Sachen sind "diejenigen, deren«‘Wert durch

Vergleichung mit andern zum Verkehre bestimmt werden kann;
darunter gehören auch Dienst-leistungen, Hand- und Kopf-
arbeiten. Sachen hingegen, deren Wert durch.. keine Ver-_

gleichung-mit andern im Verkehre ‚befindlichen Sachen bestimmt
werden kann, ‘heißen- unschätz-bare.

§ 304. Der bestimmte Wert einer Sache heißt ihr Preis. Wenn
‚eine Sache vom-Gerichte zu schätzen ist, so muß die Schätzung
nach einer bestimmten Summe Geldes geschehen.

«»§ 305. Wird eine· Sache nach dem Nutzen geschätzt, den sie

smzt Rücksicht auf Zeit und Ort gewöhnlich und- allgemein
leistet, so fällt der ordentliche und gemeine Preis aus; nimmt

man-aber'auf die besondern Verhältnisse und auf die in zu—

fälligen—Eigenschaften der Sache gegründete besondere Vor—
liebe desjenj-gcn,.dem der Wert ersetzt werden muß, Rücksicht,

_.

so entsteht ein außerordentlicher Preis. -

‘

s§ 306. In allen Fällen," "wo. nichts anderes entweder bedungen,
oder von dem Gesetze verordnet wird, muß bei d—er Schätzung
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einer Sache der. gemeine Preis zur Richtschnur genommen
werden.

. . .

Von dem Besitze

§ 309. Wer eine Sache in seiner Macht oder Gewahrsame
hat, heißt ihr Inhaber. Hat der Inhaber einer Sache den Willen,
sie als die seinige zu behalten, so ist er ihr Besitzer.

§ 312. Körperliche, bewegliche Sachen werden durch
physische Ergreifung, Wegführung oder Verwahrung; unbeweg-
liche aber durch Bet-retung, Verrainung, Einzäunung. Be.

zeichnung oder Bearbeitung in Besitz genommen. In den Besitz
unkörperlicher Sachen oder Rechte kommt man durch den
Gebrauch derselben im eigenen Namen.

_
5-313. Der Gebrauch eines Rechtes wird gemacht, “wenn

Jemand von einem Andern etwas als eine Schuldigkeit fordert,
und dieser es ihm leistet; ferner, wenn jemand die einem
Andern- gehörige Sache mit dessen- Gestattung zu seinem
Nutzen anwendet; endlich, wenn auf fremdes Verbot ein
Anderer das, was er sonst zu tun befugt wäre, unterläßt.

§ 3_16. Der Besitz einer Sache heißt rechtmäßig, wenn er

_auf einem Kültigen Titel, das ist, auf einem zur Erwerbung
ta113110119”Reelltßg’runde beruhet. Im entgegengesetzten Falle
heißt er unrechtmäßig.
· § 317. Der Titel liegt bei kneistehenden Sachen in der ange-

bornen Freiheit zu Hand-lungen, wodurch die Rechte anderer

nicht verletzet werden; bei Andern in dem Willen des vorigen
_Besitzers, oder in dem Aussprache des Richters, oderendlich

imldem pls—setze, wodurch jemandem das Recht zum Besitze er-

eie wu .

,
§ 318. Dem Inhaber, der eine Sache nicht in seinem, sondern

im Namen eines Andern inne- hat, kommt noch kein Rechts-.
grund zur Besitznahme dieser Sache zu.

§ 319. Der Inhaber einer Sache ist nicht berechtiget, den

Gzrund seiner Gewahrsame eigenmächtig zu verwechseln, und

sich dadurch eines Titels anzumaßen; wohl aber kann der-

Jenige, welcher bisher eine Sache in eigenem Namen recht-
mäßig besaß, das Besitzre-cht einem Andern überlassen und sie

künftig in dessen Namen inne haben.
»

.

_
§ 320. Durch einen gültigen Titel erhält man nur das Recht

zum Besitze einer _Sache, nicht den Besitz selbst. Wer nur _das
Recht zum Besitze hat, darf sich im Verweigerungsfalle nicht

eigenmächtig in den Besitz setzen; er muß ihn von dem ordenté
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lichen Richter mit Anführung seines Titels im Wege Rechtens
fordern.

§ 321- WO sogenannte Landtafeln, Stadt- oder Grun-dbücher,
oder andere dergleichen öffentliche Register eingeführt sind,
““Wer rechtmaßige Besitz eines dingiichen Rechtes auf unbe-

wegliche Sachen nur durch die ordentliche Eintragung in diese
öffentlichen Bücher erlangt.

-

322. Ist eine bewegliche Sache nach und] nach mehreren
Personen übergeben _worden; so gebührt das Besitzrecht der-

jenigen, welehe 818_ in ihrer Macht hat. Ist aber die Sache

unbeweglich, und sind öffentliche Bücher eingeführt; so steht
das Besitzrecht ausschließlich demjenigen zu, weicher als Be—
sitzer derselben eingeschrieben ist.

«§ 323. Der Besitzer einer _Sache hat die rechtliche Vermutung
eines gültigen Titels für snch; er kann also zur Angabe des—
selben nicht aufgefordert werden.

§ 324. Diese Aufforderung findet auch dann noch nicht statt,
wenn jemand behauptet, daß der Besitz seines Gegners mit
andern rechtlichen Vermutungen, z. B. mit der Freiheit des

Eigentume-Eh sich mcht vereinbaren lasse. In solchen Fällen muß
der behauptende Gegner vor dem ordentlichen Richter, klagen,
und. sein vermemthches stärkeres Recht dartun. Im Zweifel

gebührt dem Besitzer der Vorzug,
' . o ·

§ 326. Wer 'aus wahrscheinlichen Grün-den die Sache," die

er besitzt, für die Seinige hält, istein redlicher Besitzer. Ein

unredlicher Besitzer ist derjenige, welcher weiß oder aus den“

Umständen vermuten muß, daß die in seinem Besitze befind-

liche Sache einem Andern zugehöre. Aus Irrtum in Tatsachen

oder aus Unwissenheit der gesetzlichen Vorschriften kann man

ein unrechtmäßiger (§ 316) und doch ein red-licher Besitzer 'sein.

§ 328. Die Redlichkeit oder Unredlichkeit des Besitzes muß
im Falle eines Rechtsstre'ites durch richterlichen Ausspruch
entschieden Werden. Im Zweifel ist die Vermutung für die

Redlichkeit des Besitzes.

5329. Ein. redliclier Besitzer kann schon allein aus dem

Grunde des redlichen Besitzes die Sache, die er besitzt, ohne

Verantwortung nach Belieben brauchen, verbrauchen, auch

wohl vertilgen.

_ § 330. Dem redlichen Besitzer gehören alle aus der Sache

entspringende Früchte, sobald sie von der Sache abgesondert
worden sind; ihm gehören" auch alle andere schon eingehobene
Nu'tzungen, insofern sie während des-ruhigen Besitzes bereits

fällig gewesen sind.
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§ 331. Hat der redliche Besitzer an die Sache entweder zur

fortwährenden Erhaltung der Substanz einen notwendigen,
oder, zur Vermehrung noch fortdauernder Nutzungen einen
nützlichen Aufwand gemacht; so gebührt ihm der Ersatz nach
dem gegenwärtigen Werte, insofern er den wirklich gemach-
ten-Aufwand nicht übersteigt.

'

§ 332. Von» dem Aufwande, welcher nur zum Vergnügen und
zur Verschönerung gemacht worden ist, wird nur so viel er-

setzt, als die Sache dem gemeinen Werte nach wirklich dadurch

gewonnen hat; doch hat der vorige Besitzer die Wahl, alles
für sich wegzunehmen, was davon ohne Schaden der Substanz
weggenommen werden kann.
- § 333. Selbst der redliche Besitzer kann den Preis, welchen

er seinem Vormanne für die ihm überlassene Sache gegeben
hat, nicht fordern. Wer aber eine fremde Sache, die der Eigen-
tümer sonst schwerlich wieder erlangt haben würde, redlicher
Weise an sich gelöset, und dadurch dem. Eigentümer einen er-

weislichen Nutzen verschaffet hat, kann eine angemessene Ver-

gütung fordern.

§ 334. Ob einem redlichen Inhaber das Recht zustehe, seiner
Forderung wegen die Sache zurück zu behalten, wird in dem

Hauptstücke vom Pfandrecht bestimmt.

§ 335. Der unredliche Besitzer ist verbunden; nicht nur alle
durch den Besitz einer fremden Sache erlangte Vorteile zurück
zu stellen; sondern auch diejenigen, welche der Verkürzte er—

langt haben würde, und allen durch seinen Besitz-entstandenen
schaden zu ersetzen. In dem Falle, daß der unredliche Besitzer
durch eine in den Strafgesetzen verbotene Handlung zum Be—

sitze gelanget ist, erstrecket sich der Ersatz bis zum Werte der
besondern Vorliebe.

·

§ 336. Hat der unredliche Besitzer einen Aufwand aufodie
Sache "gemacht, so ist dasjenige anzuwenden, was in Rücksicht
des von einem Geschäftsführer ohne Auftrag gemachten Auf-

wandes in dem IIauptstücke von der Bevollmächttg-ung ver—
ordnet ist.

§ 337. Der Besitz einer Gemeinde wird nach der Redlicbkelt
oder Unredlichkeit der im Namen der Mitglieder handelnden
Machthaber beurteil'et. Immer müssen jedoch die unredhchen
sowohl den-redlichen Mitgliedern, als dem Eigentümer den

Schaden ersetzen.

§ 338. Auch der redliche Besitzer, wenn er durch den— richter-
lichen Ausspruch zur Zurückstellung der Sache_verurteilet
wird", ist in Rücksicht des Ersatzes der Nutzungen und des
Schadens, wie auch in Rücksicht des Aufwandes, von dem_Ze1t—
punkte der” ihm zugestellten Klage, gleich-einem unredhchen

'

Besitzer zu behandeln; doch haftet er für-denZufall, der die
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'

Sache bei dem.Eigentümer nicht getroffen hätte, nur in dem
Falle, daß er die Z—urückgabe durch einen mutwilligen Rechts.
streit verzögert hat.

_5 345. Wenn sich jemand- in den Besitz eindringt, oder durch
Lust oder Bitte heimlich einschleicht, und das, was man ihm
aus Gefälligkeit, ohne sich einer fortdauernden Verbindlich,
keit zu unterziehen ‚gestattet, in ein fortwährendes Recht zu
verwandeln sucht; so wird der an sich unrechtmäßige und
unredliche Besitz noch überdies unecht; in entgegengesetzten
Fällen wird der Besitz fiir echt angesehen.

Von dem Eigentumsrechte

§ 353. All-es,.wa-s jemanden zugehöret, alle seine körper—
lichen und unkörperlichen Sachen, heißen sein Eigentum.

§ 354. Als ein Recht betrachtet, ist Eigentum das Befugnis,
mit der Substanz und den Nutzungen einer Sache nach Will—
kiir zu schalten, und jeden Andern davon auszuschließen.

§ 366. Mit dem Rechte des Eigentümers, jeden Andern von

dem Besitze seiner Sache auszuschließen, ist auch das Recht

verbunden, seine ihm vorenthaltene Sache von jedem Inhaber
durch die Eigentumsklage gerichtlich zu fordern. Doch steht
dieses Recht demjenigen-nicht zu, welcher eine Sache zur

Zeit, da er noch nicht Eigentümer war, in seinem eigenen»
Namen veräußert, in der Folge aber das Eigentum derselben,

erlangt hat. °

§ 367. Die Eigentumsklage find-et gegen den redlichen Be-

sitzer einer beweglichen Sache nicht Statt, wenn er beweiset,
daß-er diese Sache entweder in ein-er öffentlichen Versteige-

rung, oder von einem zu diesem Verkehre befugten Gewer s-

manne, odser gegen Entgeld von jemanden an sich gebracht
hat,. dem sie der Kläger selbst zum Gebrauch-e, zur Ver-

wahrung, oder in was immer für einer‘andern Absicht an-
vertrauet hatte. In dies-en Fällen wird von den redlichen Be-
sitzern das Eigentum erworben, und dem vorigen Eigen—'
tlimer stehtnur gegen jene, die ihm dafür verantwortlich

sind, das Recht der Schadloshaltung zu.
-

§ 368. Wird aber bewiesen, daß der Besitzer entweder schon
aus der Natur der an sich gebrachten Sache, oder aus dem

auffallend zu geringen Preise derselben, oder aus den be-
kannten persönlichen Eigenschaften seines Vormannes, aus,
dessen Gewerbe oder andern Verhältnissen einen gegründe-
ten Verdacht gegen die Redlichkeit seines Besitzes hätte
schöpfen können; so muß er als ein. unredlicher Besitzer die
Sache dem Eigentümer

'

abtreten.
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s§ 369. Wer die Eigentumsklage übernimmt, muß den Be-
weis führen, daß der Geklagte die eingeklagte Sache in. seiner
Macht habe-, und., daß diese Sache sein Eigentum sei.

§ 370. Wer eine bewegliche Sache gerichtlich zurückfordert,
muß sie durch Merkmale beschreiben, wodurch sie von allen
ähnlichen Sachen «gleicher Gattung ausgezeichnet wird.

§ 371. Sachen,'die sich auf diese Art nicht unterscheiden
lassen, wie bares Geld mit anderm baren Gelde vermenget,
oder auf-den Überbringer Iautende Sch'uldbriefe, sind also in

der Regel kein Gegenstand der Eigentumskla—ge; wenn nicht
solche Umstände eintreten, aus denen der Kläger sein Eigen-
tumsrecht beweisen kann, und aus denen der Geklagte wissen
mußte, daß er die Sache sich zuzuwenden nicht berechtigt sei.

§ 372. Wenn der Kläger mit dem Beweise des erworbenen
Eigentumes einer ihm vor—enthaltenen Sache zwar nicht aus-

reicht, aber den gültigen Titel, und die echte Art, wodurch
er zu ihrem Besitze gelangt ist, dargetan hat; so wird er doch
in Rücksicht eines jeden Besitzers, der keinen, oder nur einen
schwächem _Titel seines Besitzes anzugeben vermag, für den
wahren Eigentümer gehalten.

§ 373. Wenn also der Geklagte die Sache auf eine un—

redlieh-e oder unrechtmäßige Weise besitzt; wenn er keinen
oder nur einen verdächtigen Vonnann anzugeben vermag;
oder, wenn er die Sache ohne Entgelt, der Kläger aber gegen
Entgelt erhalten hat; so muß er dem Kläger weichen.

_5 374. Haben der Geklagte und der Kläger einen gleichen
Titel ihres echten Besitzes, so gebühret dem Geklagten kraft
des Besitzes der Vorzug.

_5 375.“ Wer eine Sache in frem-dem Namen besitzt, kann.

Sich gegen die Eigentumsklage dadurch schützen, daß_ er

seinen Vormann namhaft macht-, und sich darüber ausweiset.

§ 376. Wer den Besitz einer Sache vor Gericht leugnet
und dessen überwiesen. wird, muß dem Kläger deswegen
allein schon den Besitz abtreten; doch behält er das Recht,
in der Folge seine Eigentumsklage anzustellen.

§ 377. Wer eine Sache, die er nicht besitzt, zu besitzen
vorgibt, und den Kläger dadurch irre führt, haftet für allen

daraus entstehenden Schaden.

§ 378. Wer eine Sache im Besitze hatte, und nach zuge-
st-ellter Klage fahren ließ, muß sie dem_Klä.ger,_ wenn dieser
sich nicht an den wirklichen Inhaber halten will, auf seine

'Kosten zurück verschail‘en, oder den außerordentlichen fWert

derselben ersetzen.
.

. . .
.

21 Wiedergutmachungsgesetze Nr. Z
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§ 380. Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungsart kann
kein Eigentum erlangt werden. '

5404. Zuwachs heißt alles, was aus einer Sache entsteht,
oder neu zu derselben kommt, ohne daß es dem Eigentümer
von jemand andern übergeben worden ist. Der Zuwachs wird
durch Natur, durch Kunst, oder durch beide zugleich bewirkt.

5405. Die natürlichen Früchte eines" Grundes, nämlich
solche Nutzungen, die er, ohne bearbeitet zu werden, hervor-

bringt, als: Kräuter, “Schwamm-e und dergleichen, wachsen
dem Eigentümer des Grundes, sowie alle Nutzungen, welche
aus einem Tiere entstehen, dem Eigentümer des Tiereszu.

§ 414. Wer fremde Sachen verarbeitet; wer sie mit den

sein-en vereinigt, vermenugt, oder vermischt, erhi'tlt dadurch
noch keinen Anspruch auf das fremde Eigentum.

§ 415. Können dergleichen verarbeitete Sachen in ihren

vorigen Stand zurückgebracht; vereinigte, vermengte oder
vermischte Sachen wieder abgesondert werden; so wird einem

jeden Eigentümer das Seinige zurückgestellet, und demjenigen
Schadloshaltung geleistet, dem sie gebührt. Ist die Zurück-
setzung in den vorigen Stand, oder die Absonderung nicht

möglich, so wird die Sache den Teilnehmern gemein-; doch
steht demjenigen, mit dessen Sache der. andere durch Ver-
schulden die Vereinigung vorgenommen hat, die Wahl frei,
ob er den ganzen Gegenstand gegen Ersatz der Verbesserung
behalten, oder ihn dem andern ebenfalls gegen Vergütung
überlassen wolle..Der Schuld tragende Teilnehmer wird nach
Beschaffenheit seiner redlichen oder unredlichen. Absicht be-

handelt. Kann aber-keinem Teile ein Verschulden beigemessen
werden, so bleibt dem, dessen Anteil mehr wert ist, die Aus-'
wahl vor-behalten. ..

«§«416. Werden fremde Materialien nur zur Ausbesserung
einer Sache verwendet, so fällt die fremde Materie dem Eigen-
tümer der Hauptsache zu, und dieser ist verbunden, nach Be-
schaffenheit seines redlichen oder unredlich-enl Verfahrens,
dem vorigen Eigentümer der verbrauchten Materialien den
Wert derselben zu bezahlen.

«§ 417. Wenn jemand auf eigenem Boden: ein Gebäude auf—
fuhret, und fremde Materialien dazu verwendet hat, so bleibt

das Gebäude zwar sein Eigentum; doch "1113 selbst ein red-

li_cher Bauführer dem Beschädigten die Materialien, wenn 01“
Sie außer den im § 367-an-geführten Verhältnissen an sich ge—_
bracht hat, nach dem gem-einen; ein unredlicher aber muß sie
nach dem höchsten Preise, und überdies noch allen ander-
wenigen Schaden ersetzen.

«
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§ 418. Hat im entgegengesetzten Falle jemand mit eigenen
Materialien, ohne Wissen und Willen des Eigentümers auf
fremdem Grunde gebaut. so fällt das Gebäude dem Grund—

eigentümer zu. Der redliche Bauführer kann den Ersatz der

notwendigen und nützlichen Kosten fordern; der unredliche
wird gleich einem Geschäftsführer ohne Auftrag behandelt.
Hat der Eigentümer des Grundes die Bauführung ge-wußt, und
sie nicht sogleich dem redlichen Bauführer untersagt, so kann
er nur den gemeinen Wert für den Grund fordern.

_ § 419. Ist das Gebäude auf fremdem Grunde, und aus frem-
den%aterialien entstanden, so wächst. auch in diesem Falle
das ‘ig—entum desselben dem Grundeigentümer zu. Zwischen
dem Grunde‘igentümer und dem Bauführer treten die näm—

lichen Rechte und Verbindlichkeiten-, wie in dem vorstehenden

Paragraphe, ein, und der Bauführer muß dem vorigen Eigen—
tümer der Materialien., nach Besehaffenheit'seiner redlichen
oder unredlsielien Absicht, den gemeinen oder -den höchsten
Wert ersetzen.

'

§ 420. Was bisher wegen der mit fremden Materialien auf—

geführten Gebäude bestimmt worden ist, gilt auch für die
Fälle, wenn ein Feld mit fremden Samen besäet, oder mit
fremden Pflanzen besetzt werden ist. Ein solcher Zuwachs ge—
hört dem Eigentümer des Grundes wenn anders-»die Pflanzen
schon Wurzel geschlagen haben.

_5 423. Sachen, die ‚schon einen Eigentümer haben, werden

mittelbar erworben, indem sie auf eine rechtliche Art von

dem Eigentümer auf einen Andern übergehen.
§ 424. Der Titel der mittelbaren Erwerbung liegt in einem

\fertrage; in ein-er Verfügung auf den Todesfall; in dem

rrchterhch—cn._Ausspruche; oder, in. der Anordnung des Ge-
· setzes.

§ 425. Der bloße Titel gibt noch kein Eigentum. Das Eigen—
tum und alle dingliche Rechte überhaupt können, außer _den
in dein Gesetze bestimmten Fällen-, nur durch die rechtliche

Übergabe und Übernahme erworben werden.

§ 426. Bewegliche Sachen können in der Regel nur durch

körperliche Übergabe von Hand zu Hand an einen Andern

übertragen werden. .

§ 427. Bei solchen beweglichen Sachen aber, welche ihrer
Beschaffenheit nach keine körperliche Übergabe zulassen, wie

bei Schuldforderungen, Frachtgütern, bei einein \\arenlag‘er
oder einer andern Gesamtsuche, gestattet das Gesetz die Über—

gabe durch Zeichen; indem der Eigentümer dem_0bernehmer
die Urkunden, wodurch das Eigentum dargetan wird, oder die

Werkzeug-e übergibt, durch die der Übernehmer in den Stand
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gesetzt wird, ausschließend den Besitz der Sache zu ergreifen;
oder, indem man mut der Sache ein Merkmal verbindet, woraus
Jedermann deutlich erkennen kann, daß die Sache einem
Andern überlassen worden ist.

§ 428. Durch Erklärung wird die Sache übergeben, wenn
der Veräußerer auf eine erweisliche Art seinen Willen an den
Tag legt, daß er die Sache künftig im Namen des Über.
n—ehmers- inne habe; oder, daß der Übernehmer die Sache,
welche er bisher ohne ein dingliches Recht inne hatte-, künftig
aus einem dinglichen Rechte ‚besitzen solle.

Von dem Pfandrechte

§ 447. Das Pfandrecht ist das dingliche Recht, welches
dem Gläubiger eingeräumt wird, aus einer Sache, wenn die
Verbindlichkeit zur bestimmten Zeit nicht erfüllt wird, die Be—

friedigung zu erlangen. Die Sache, worauf dem Gläubiger die-
ses Recht zusteht, heißt überhaupt ein Pfand.

§ 448. Als Pfand kann jede Sache dien-en, die im Verkehre
steht. Ist sie beweglich, so wird sie Handpfan'd, oder ein

‘

Pfand in enger Bedeutung genannt; ist sie unbewegl-ich, so

heißt sie eine Hypothek oder ein Grundpfand.
‘

§ 454. Der Pfandinhaber kann sein Pfand, insoweit er ein'
„Recht darauf hat, einem Dritten wieder 'verpfänd'en, und
insofern wird es zum Afterpfan‘dc, wenn zugleich letzterer
sich dasselbe übergeben, oder die Afterve'rpfändung auf das
Pfandrecht in- die öffentlichen Bücher eintragen läßt.

§ 456. Wird eine fremde bewegliche Sache ohne Ein-

willigung des Eigentümers verpfändet, so hat dieser in der
Regel zwar das Recht, sie zurückzufordern; aber in solchen
Fällen, in welchen die Eigentums‘kla—ge gegen einen redlichen'

‘Besitzer nicht Statt hat (@ 367), ist er verbunden, entweder
den redlichen Pfandinhaber schadlos zu halten, oder das
Pfand fahren zu lassen, und sich mit dem Ersatzreéhte gegen
den Verpfänder zu begnügen.

Zurückbehaltungsrecht

§ 471. Wer zur Herausgabe. einer Sache verpflichtet ist,
kann sie zur Sicherung seiner fälligen Forderungen wegen
des für die Sache gemachten Aufwandes oderdes durch die
Sache ihm verursachten Schadens mit der Wirkung.zurück—
behalten, daß er zur Herausgabe nur gegen die Zug um Zug
zu bewirkende Gegenleistung verurteilt werden kann.
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Die ,Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes kann durch
Sicherheitsleistung abgewendet werden; Sich-erheitsleistung
durch Bürgen ist ausweschlossen.

. Von Dienstbarkeiten (Servituten)

§ 472. Durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigen-
tümer verbunden, zum Vorteile eines Andern in “Rücksicht
seiner Sache etwas zu dulden oder zu unterlassen. Es ist ein

dingliches, gegen jeden Besitzer der dienstbaren Sache wirk—

sames, Recht.

§ 473. Wird das Recht der Dienstbarkeit mit dem Besitze
eines Grundstückes zu dessen vorteilhafteren oder bequeme-
ren Benutzung verknüpft, so entsteht eine Grunddienstbar-

keit; außerdem ist die Dienstbarkeit persönlich.

§ 474. Grunddienstbarkeiten setzen zwei Grundbesitzer vor-

aus, deren Einem als Verpflichte-ten das dienstbare; dem An-
dern als Berechtigten das herrschende Gut gehört. Das herr-
schende Grundstück ist entweder zur Landwirtschaft-oder zu

einem andern Gebrauche bestimmt; daher unterscheidet man

auch die Feld— und HausnServituten.

§ 478. Die persönlichen Servituten sind: der nötige Ge-
brauch einer Sache; die Fruchtnießung; und die Wohnung.

§ 504. Die Ausübung persönlicher Servituten wird, wenn

nichts anderes verabredet worden ist, nach folgenden Grund-
sätzen bestimmt: Die Servitut des Gebrauches besteht darin,
daß jemand be-fugt ist, eine fremde Sache, ohne Verletzung
der Substanz, bloß zu seinem Bedürfnisse zu benützen.

§ 509. Die Fruchtnießung ist das, Recht, eine fremde Sache,
mitSchon-ung der Substanz, ohne alle Einschränkung-zu ge—
nießen.

. § 521. Die Servitut der Wohnung ist das Recht, die be-

wohnbarem Teile eines Hauses zu sein-em Bedürfnisse zu be—

nützen. Sie ist also eine Servitut des Gebrauches von dem
Wohngebäude. Werden aber jemanden all-e bewohnbare Teile

des Haus-est mit Schonung der Substanz, ohne Einschrankun—g
zu genießen überlassen; so ist es eine Fruchtnielzyung des
Wohngebäudes. Hiernach sind die oben gegebenen For-schrit-
ten auf das rechtliche Verhältnis zwischen dem Berechtigten
und dem Eigentümer anzuwenden.
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Von dem Erbrechte

§ 532. Das ausschließende Recht, die ganze Verlassenschaft,
oder einen in Beziehung- auf das Ganze bestimmten Teil der-
selben (z. B. die Hälfte, ein Drittel) in Besitz zu nehmen, heißt
Erbrecht. Es ist ein dingliches Recht, welches ‚gegen einen

jeden, der sich der Verlassenschaft anmaßen will, Wirksam ist.

Derjenige, dem das Erbrecht gebührt, wird Erbe, und die Ver-

lassenschaft, in Beziehung auf den Erben, Erbschaft genannt-.

§ 535. Wird jemand-en kein solcher Erbteil, der sich auf den

ganzen Naehlaß bezieht; sondern nur eine einzelne Sache, Eine
oder mehrere Sachen von gewisser Gattung; eine Summe; oder
ein Recht zugedacht; so heißt das Zugedachte, obschon dessen
Wert den größt-en‚Teil der Verlassenschaft ausmacht, ein Ver-

mächtnis (Legut), und derjenige, dem es hinterlassen worden,
ist nicht als ein Erbe, sondern nur als ein Vermächtnisnehmcr

(Legatar) zu betrachten.

§ 547. ‘Der Erbe stellt, sobald er die Erbschaft angenommen
hat., in Rücksicht auf dieselbe den Erblasser vor. Beide werden »

in Beziehung auf einen Dritten für Eine Person gehalten. Vor der
.,

_
Annahme des Erben wird die Verlassenschaft so betrachtet, als
wenn sie noch von dem Verstorbenen besessen würde. -

§ 548. Verbindlichkeiten-, die der Erblasser aus seinem Ver-

mögen zu leisten gehabt hätte, übernimmt sein Erbe. Die von

dem Gesetze verhängt-en Geldstrafen, wozu der Verstorbene
noch nicht v-erurteil-et war, gehen nicht auf den Erben über,

§ 684. Der Legatar erwirbt in der Regel (§ 699) gleich nach
'

dem Tod-e des Erblas'sers für sich' und sein-@ Nachfolger ein
Recht auf dass Vermächtnis. Das Eigentumsrecht auf die ver-

machte Sache aber kann nur nach den für die Erwerbung des

Eigentum-es in dem fünften Hauptstücke auf-gestellten Vor-

schriften crlan‘get werden.
"

§ 685. Das Vermächtnis einzelner Verlas-sensehaftsstücke und

darauf sich beziehender Rechte, kleine Belohnungen des Dienst-

.gesindes, nnd from-me Vermächtniss-e können sogleich; andere
aber erst nach einem Jahre, von dem Tode den Erblaesers, ge—
fordert werden.

«

§ 727. Wenn der Verstorbene keine gültige Erklärung des

Ietzzten Willen-s hinterlassen; wenn er in denselben nicht über
66111 ganzes Vermögen-verfüget; wenn er die Personen, denen
er kraft des Gesetzes einen Erbteil‘ zu hinterlassen schuldig
war, nicht gehörig bedacht hat; oder, wenn die eingesetzten
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Erben die Erbschaft nicht annehmen können oder Wollen; 80

findet die gesetzliche Erbfolge ganz oder zum Teile statt.

§ 730. Gesetzliche Erben sind zuvörderst diejenigen, welche
mit dem Erblasser vermittelst elieliclier Abstammung durch die
nächste Linie. verwandt sind. Die Verwandtschaftslinien wer-

den auf folgende Art bestimmt.

§ 731. Zur ersten Linie gehören diejenigen, welche sich unter

dem Erblasser, als ihrem Stamme, vereinigen, nämlich: seine
Kinder und ihre Nachkömmlinge.

Zur zweiten.- Linie gehören des Erblassers Vater und Mütter,
sam-t denjenigen, die sich mit ihm unt-er Vater und Mutter ver-

einigen, nämlich: seine Geschwister und ihre Nachkömmiinge.

Zur dritten Linie gehören die Großeltern samt den Geschwi—
stern der Eltern und ihren Nachkömmlingen}

Von der vierten Linie sind nur des Erblassers erste Urgroß-
eltern zur Erbfolge berufen.

§ 751. Auf'diese vier Linien der ehelichen Verwandtschaft
wird das Recht der Erbfolge in Ansehung- eines frei vererb-
lichen Vermögens eingeschränkt.

§ 752. Außer der Ehe geborene und durch nachher erfolgte
Verunählung ihrer Eltern legitimierte Kinder; wie auch die—

]enigen, welch-en, ungeachtet eines bei der Verehel-ichung ihrer
Elternbestandenen Hindernisses, die besondere Begünstigung
des @ 160 zukommt, genießen unter den- in' eben diesem § 160,
und dem 5161, enthaltenen Beschränkungen auch in Rücksicht
der gesetzlichen Erbfolge die Rechte ehelicher Kinder.

§ 753. Einem unehelichen, durch die Begünstigung des Gesetz-

ge-bers .l-eglt-imier-ten, Kinde kommt anst die väterliche Ver-

lassenschaft nur dann ein gesetzlichen Erbrecht zu, wenn es auf
Ansuchen des Vaters, um gleiche Rechte mit den ehelichen
Kindern in dem frei vererblichen Vermögen zu genießen; legitik

»miert, worden ist.
‘

- § 754. In Rücksicht auf die Mutter und die Verwandten der

Mutter haben uneheliche Kinder bei der gesetzlichen Erbfolge
in das frei verer-bl-iche Vermögen gleiche Rechte mit den ehe-

lichen. Zu dem Ncachlasse des Vaters und der väterlichen Ver—
wandten gebührt den unehelichen Kindern keine gesetzliche
Erbfolge. -

‘

§ 755. Wahlkinder haben bei der gesetzlichen Erbfolge in das

frei vererblich-e Vermögen desjeni-gen, welcher Sie an Kindes
Statt angenommen. hat, ein gleich-es Recht° Wie die ehelichen

Kinder. In Rücksicht der Verwandten desselben oder des Ehe-
gatten, ohne dessen Einwilligung die Annahme geschelien_ist,
steht ihn-en kein Erbrecht zu. Sie behalten aber das gesetzliche
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Erbrecht in dem Vermögen ihrer natürl'che Elt -

wandten (@ 183).
1 n ern und Ver

§ 756. Den Eltern kommt auf den Nachlaß ihrer legitimierten
oder von dem Gesetze besonders begünstigten unehelichen
Kinder eben das wechselseitig-e Recht _zu, welches den Kindern
auf den Nachlaß ihrer Eltern ein-geräumt worden ist (‚55 752
bis 704). In das Vermögen eines unehelieh gebliebenen Kindes
gebührt nur der Mutter kund ihren Verwandten die Erbfolge;
der Vater und seine Verwandten sind davon ausgeschlossen.
Auch die Wahleltern haben kein .gesetzlichee Erbrecht auf die

__.Verlassenschaft des Wahlkindee; sie fällt nach der gesetzlichen
Erbfolge dessen Verwandten zu.

'

§ 757. Der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben
Kindern des Erblassers «und deren Nachkommen zu einem Viertel
des Nachlasses, neben den Eltern des Erblassens und deren
Nachkommen oder neben Großeltern zur Hälfte des Nachlasses

gesetzlicher Erbe. Sind neben Großeltern Nachkommen ‚ver-

storbener Großeltern vorhanden, so erhält überdies der Ehe-

gatte von ‚der anderen Hälfte der Erbschaft den _Teil, der nach

§§ 739 »und 740 den Nachkommen der verstorbenen Großeltern
zufallen würde. In allen Fällen wird in den Erbteil des Ehe-

gatten dasjenifre ein-gerechnet, was ihm gemäß der Ehepak—teni
oder eines Erbvertrages aus dem Vermögen des Erblassere
zukommt.

Sind weder gesetzliche Erben der ersten oder zweiten Linie
noch Großeltern vorhanden,-‚so erhält der über-lebende Ehegatte
die ganze Erbschaft.

§ 758. Außer dem Erbteile gebühren dem überlebenden Eh-e—
‘

gatten als Vorausvermächtnis die zum ehelichen Haushalt

gehörenden beweglichen Sachen, neben Kindern des Erblassers

jedoch nur das für seinen eigenen Bedarf Nötige.

§ 759. (1) Ein aus seinem Verschulden geschiedener Ehegatte
hat kein gesetzliche-s Erbrecht und keinen Anspruch auf das

gesetzliche Vorausvermäehtnis.

Be Das . esetzliche Erbrecht und der Anspruch auf das ge-
setz-iche \?orausve-rmachtnis ist dem überlebenden Ehegatten
auch dann versagt, wenn der Erblasser zur. Zeit seines- Todes
auf Scheidung oder Aufhebung der Ehe gemäß dem Ehe-gesetz
vom 6. Juli 1938 (RGBl. I, Seite 807) zu klagen berechtigt war

und die Klage erhoben hatte, sofern im Falle der “Scheidung
oder Aufhebung der Ehegatte als schuldig anzusehen wäre.

5760. Wenn kein zur ‚Erbfolge Berechtigter vorhanden ist

oder wenn niemand die Erbschaft erwirbt, fällt die Verlassen—
schaft alrs- ein erbloees Gut dem Staate anheim.
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« § 800. Die Antretun-g der Erbschaft oder die Erbserklärung
muß zugleich enthalten, ob sie unbedingt, oder mit Vorbehalt

der Rechtswohl—tat des Inventariums geschehe.

§ 801. Die unbedingte Erbserklärung hat zur Folge, daß der

Erbe allen Gläubiger-n des Erblassers für ihre Forderungen, und

allen-Legataren für ihre Vermächtnisse haften muß, wenngleich
die Verlassenschaft nicht hinreichet.

§ 802. Wird die Erbschaft mit Vorbehalt der rechtlichen
Wohltat des Inventariums angetreten; so ist sogleich refer Ge-

richte das Inventarium auf Kosten der Masse aufzunehmen. Ein

solcher Erbe wird den Gläubigern und Legataren nur so weit

verbunden, als die Verlassenschaft für ihre, und auch seine

eigenen, außer dem Erbrechte ihm zustehenden,-Forderungen
hinreicht.

“

§ 810. Wenn der Erbe bei Antretun—g der Erbschaft sein
Erbrecht hinreichend a.usweiset‚ ist ihm die Besorgung und Be-

nützung der Verlass-enschaft zu überlassen.

Von Verträgen und Rechtsgeschäiten überhaupt

§ 861. Wer sich erkläret, daß er jemanden sein Recht über-

tragen, das heißt, daß er ihm etwas gestatten, etwas geben,
daß er für ihn etwas tun, oder seinetwegen etwas unterlassen
wolle macht ein Versprechen; nimmt aber der andere das Ver-

sprechen gültig an, so kommt durch den übereinstimmenden
Willen beider Teile ein Vertrag zu Stande. So lange die Unter-

handlungen dauern, und das Versprechen noch nicht gemacht,
oder weder zum voraus, noch nachher angenommen ist, entsteht
kein Vertrag.

§ 863. Man kann seinen Willen nicht nur ausdrücklich durch

Worte und allgemein angenommene Zeichen; sondern auch

stillschweigend durch solche Handlungen erklären, welche mit

Überlegung _aller Umstände keinen vernünftigen Grund, daran;
zu zweifeln—, übrig lassen.

«

_
In Bezug auf die Bedeutung und -W-irkung von Handlungen

und Unterlassungen ist auf die im redlichen Verkehr geltenden
Gewohnheiten und Ge'bräuche Rücksicht zu nehmen.

§ .869. Die Einwilligung _in ein-en Vertrag muß drei, ernstlich,
bestimmt und verständlich erkläret werden. Ist die Erklarung
unverständlich- ganz unbestimmt; oder erfolgt die Annahme

unter andern hestimmungen, als unter welchen das Verspre—
chen geschehen ist; so entsteht kein Vertrag. Wer sich-»Hm
einen Andern zu bevorteilen, undeutlich'er Ausdrücke bedient,
oder eine Scheinhandl—ung unternimmt, leistet Genugtuung.
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§ «870. Wer von dem anderen Teil-e durchList oder'durch
ungerechte und gegriindete Furcht (§ 55) zu einem Vertrags
veranlaßt worden, ist ihn zu halten nicht verbunden.

' o

§ 874.« In jedem Falle muß derjenige, welcher einen Vertrag
durch List oder. ungerechte Furcht bewirket hat, für die naeh-
teiligen Folgen Genugtu-ung leisten.

»

§ 875. Jst einer der Vertragschließenden von einem Dritten
durch fList oder durch ungerechte und gegründete Furcht
zu einem Vertrage bewo-gen; oder zu einer irrtümlichen' Er—

kliirung veranlasst worden; so ist der Vertrag gültig. Nur in

dem Falle, daß der andere Teil an der Handlung des Dritten
teilnalrm oder von derselben offenbar wissen mußte, kommen
die §§ 870 bis 874 zur Anwendung.
«

§ 876. Die vorstehenden Bestimmungen (gs 869 bis 875)
finden entsprechende Anwendung auf sonstige «Willenserklä-

rungen, welche einer anderen Person gegeniiber abzugeben sind.

5877. Wer die Aufhebung eines Vertrages aus Mangel der

Einwilligung verlangt, muß-dagegen auch Alles zurückstellen,
was er aus einem solchen Vertrage zu seinem Vorteile erhalten
hat. «

_

§ 879. Ein Vertrag, der gegen ein gesetzlich-es Verbot oder
gegen die (guten.

Sitten verstößt, ist nichtig.
Insbeson ere sind folgende Verträge nichtig:
1. wenn etwas für 'die Un'terlrandI-ung ein-es Ehevertrages

bedungen wird;
_

2. wenn ein Rechtsireund ein-e ihm anvertra-ute Streitsache

ganz oder teilweise an sich löst oder sich einen bestimmten

Teil des Betrages versprechen läßt, der der Partei zuerkannt

wird;
3. wenn eine Erbschaft oder ein Vermächtnis, die man

von einer dritten Person erhofft, noch bei Lebzeiten derselben

_

veräußert wind;
4- wenn jemand den Leichtsinn, die Zwangslage-, Verstandes-

Schwäche, Unerfahrenheit oder G-emütsaufregung eines anderen
dadurch KUSbCUWts daß er sich oder einem Dritten für eine

Leistung eine Gegenleistung versprechen oder ‚gewähren läßt,
deren Vermögensswert zu dem Werte der Leistung in auffallen-
dem Mißverhältnisse steht.

'

.
. . . .

§ 9_14. Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem buch—

stäbhchen Sinne des Ausdruckes zu haften-, son-dern die_Ab—
sicht der Parteien zu erforschen und der Vertrag so zu ver—
stehen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs entspricht.
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Gewährleistung

§ 922. Wenn jemand eine Sache auf eine entgeltliche Art

in Andern überlth, so leis't-et'er Gewähr, daß sie die aus—

rü ' Ich bedun-gen-en, oder gewöhnlich daher vorausgesetzten
Eigenschaften habe, und daß sie der ‚Natur des Geschäftes, oder
der getroffenen Verabredung gemäß benütgt, _und verwendet

werden könne.
' "

§ 923. Wer also der Sache Eigenschaften beilegt, die sie

nicht hat, und die ausdrücklich oder vermöge der Natur des
Geschäftes stillschweigend bedungen worden sind; wer unge-
wöhnliche Mängel, oder Lasten derselben verschweigt; wer eine

»

nicht mehr,vorhandene, oder eine fremde Sache__als__di'e. spitzige i:
chåuhextz wer fälschlich vergibt, Fall .(lie««Säche«zu einem be- "

stimmten Gebrauch tauglich; oder daß sie auch von den ge-
wöhnlichen Mängeln und Lasten frei sei; der hat, wenn das V
"Widerspicl hervorkommt, dafür zu haften, ;:

§ 928. Fallen die Mängel einer Sache in die Augen oder sind
die auf der Sache_ haftenden Lasten aus den öffentlichen
Büchern zu ersehen, so findet außer dem Falle arglistigen Ver-

schweigens des Mangels oder einer ausdrücklichen Zusage, daß
die Sache von allen Fehlern undLasten frei sei, keine Gewähr-

leistung statt (§ 443). Schulden und Rückstände, welche auf der
Sache haft-en,_müssen stets vertreten werden.

§ 929. Wer eine fremde Sache rwissentlich an sich bringt, hat-

ebensmvcnig Anspruch auf eine Gewährleistung, als derjenige,
welcher ausdrücklich darauf Verzicht getan hat.

§ 931. Wenn der Ubernchmer wegen eines _von einem Dritten
auf die Sache erhobenen Anspruches von der Gewährleistung
Gebrauch machen will, so muß er seine-m Vormann den _Streit
verkündigen. Unterläßt er dies, so verliert er zwar noch nicht

das Recht der Schradloshalttin—g, aber sein vorm-Um kann ihm
alle wid-er den Dritten unausgeführt gebliebenen Einwendungen
entgegensetzen und sich dadurch von der Entschädigung in

dem Maße befreien, als erkannt wird, daß diese Einw‘endungen,
wenn von ihnen der gehörige Gebrauch gemacht worden wäre,

ein-edandere Entscheidung gegen den Dritten veranlaßt haben
wür en.

'
'

§ 932. Ist der die Gewährleistung begründende Mangel von

der Art, daß er nicht mehr behoben werden kann und daß

er den ordentlichen Gebrauch der Sache verhindert, so kann

der Übernehmcr die gänzliche Aufhebung des Vertrages, wenn

hingegen der Mangel den ordentlichen Gebrauch nicht ver-
hindert oder wenn er behoben werden kann-‚_ entweder eine

angemessene Minderung des. Entgelts oder die Verbesserung
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oder den Nachtrag des Fehlenden fordern. In allen Fällen
haftet der Ober-geber für den verschuldeten Schaden.

Eine unerhebliche Minderung des Wertes kommt nicht in
Betracht.

§ 933. Wer die Gewährleistung fordern will, muß sein
Recht, „nen-n es unbewegliche Sachen betrifft, binnen.drei

Jahren, wenn es bewegliche Sachen betrifft, binnen sechs

Monaten. und, wenn es sich um Viehmängel handelt, binnen
sechs Wochen gerichtlich geltend machen, sonst ist die Klage}
erloschen. Die Frist beginnt von dem Tage der Ablieferung

- der Sache; für die Gewährleistung weg-en solcher Vi—e-hmängel,
bezüglich deren eine Vermutungsfri-st besteht, von dem Tage-,
an dem dies-e endet; für die Gewährleistung wegen eines von

einem aDritt-en auf die Sache erhobenen Anspruch-es aber von

dem Tage, an welch-em dies-er dem- Erwerber bekannt -wurde.
Die Geltendmachung durch Einrede bleibt dem Erwerber

vorbehalten, wenn er innerhalb der Frist dem Ober-geber den

Mangel angezeigt hat.
‘

§ 1008. Folgende Geschäfte: \V-enen im Namen eines Andern
Sachen veräußert, oder entgeltlieh übernommen; Anleihen

oder Darleihen geschlossen; Geld oder Geldeswert erhoben;
Prozesse anhängig gemacht; Eide aufgetragen, angenommen

oder zurückgeschoben, oder Vergleich—e getroffen werden

sollen, erfordern eine besondere, auf diese Gattungen der Ge-

sehäfte lautende Vollmacht. Wenn aber eine Erbschaft un-

bedingt angenommen oder ausge-schlangen; Gues-dll—schafts-ver-
'

träge errichtet; Schenkungen gemacht; das-. Befugnis, einen“

Schiedsrichter zu wählen, eingeräumt, oder Rechte unentgelt—
lich aufgegeben werden soll-cn; ist eine besondere, auf "das

einzelne Geschäft ausgestellte Vollmacht notwendig. Allge-
meine, selbst unbeschränkte Vollmachten sind in diesen Fällen

nur hinreichend, wenn die Gattung des Geschäftes im der

Vollmacht ausgedrücket werden ist.

Geschäftsführung ohne Auftrag

§ 1035. Wer weder durch ausdrücklichen oder stillschwei—.

genden Vertrag, noch vom Gerichte, noch aus dem Gesetze

das Befugnis erhalten hat, darf der Regel nach sich in das

-. Geschäft eines Andern nicht mengen. Hätte er sich dessen an-

ge-maßt; so ist er für alle Folgen verantwortlich.

§ 1036. Wer, obgleich unberufen, ein fremdes Geschäft zur

Abwendung eine-s =bevorstehenden Schadens besorgt, dem ist

derjenige, dessen Geschäft er besorgt hat, den notwendigen.
und zweckmäßig gemachten Aufwand zu ersetzen schuldig;
"wenn gleich die Bemühung ohne Verschulden fruchtlos ge-
blieben ist (§ 403).

«
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§ 1037. Wer fremde Geschäfte bloß, um den. Nutzen des

Andern zu befördern, übernehmen will, soll sich“ um dessen

Einwilligung bewerben. Hat-der Geschäftsführer zwar diese

Vorschrift unterlassen, aber das Geschäft auf seine Kosten zu

des Andern- klarem, überwiegenden Vorteile geführet; so

müssen ihm von die-sem die darauf verwendeten Kosten er—

setzt werden.

§ 1038. "Ist aber der überwiegende Vorteil nicht klar; oder

hat der Geschäftsführer eigen-mächtig so wichtige Veränderun-

gen inl einer fremden Sache vorgenommen, daß die Sache dem

Andern zu dem Zwecke, wozu er sie- bisher benützte, un—

brauchbar wird, so ist dieser zu keinem Ersatze verbunden; er

kann vielmehr verlange-n,_daß der Geschäftsführer auf eigene
Kosten die Sache in den vorigen- Stand zurücksetze, oder,
wenn das nicht möglich ist, ihm volle Genugtuung leiste.

§ 1039. Wer ein fremdes Geschäft ohne Auftrag auf sich

genommen hat, muß es bis zur Vollendung fortsetzen-, und

gie-ich einem Bevollmächtigten genaue Rechnung darüber ab—

legen.
_

1040. Wenn jemand gegen. den gültig erklärten Willen

des Eigentümean sich eines fremden Geschäft-es anmaßet, oder

den rechtmäßigen Bevollmächtigten durch eine solche Ein-

mengung an der Besorgung des Geschäftes verhindert; so ver-

an-twortet er nicht nur den hieraus erwachsenen Schaden und

entgangenen Gewinn, sondern er verliert auch den gemachten

fiufwand, insoferne-r nicht in Natur zurückgenommen werden

ann.
'

XVerwendung einer Sache zum Nutzen des Andern

§ 1041._ Wenn ohne Geschäftsführung ein-e Sache zum

Nutzen eines Andern verwendet werden ist; so kann der

Eigentümer sie in Natur, oder, wenn dies nicht mehr ge-

schehen kan.n,‘den Wert verlangen, den sie zur Zeit der Ver-

wendung gehabt hat, obgleich der Nutzen in der Folge ver-
‘

e-itelt worden ist.
_

‘
'

§ 1042. Wer für einen Andern einen Aufwand macht., öen

dieser nach dem Gesetze selbst hätte machen müssen, hat das

Recht, den Ersatz zu fordern.
·

-§ 1043. Hat jemand in ein-em Not-falle, um einen größcrn
Schaden von sich und And-em abzuwe-nden, sein Eigentum
aufgeopfe'rt; so müssen ihn Alle, welche daraus Vorteil zog-en,

verhältnismäßig entschädigen. Die ausführlichere Anwendung
dieser Vorschrift auf Seegefahren ist ein Gegenstand der See—

gese-tze.
_

1044. Die Verteilung von Kri-cgslschäden wird nach be—

sondern Vorschriften von den politischen Behörden bestimmt.
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Von dem Kaufvertrage

§ 1053. Durch den Kaufvertrag wird eine Sache um eine
bestimmte Summe Geldes einem Andern überlassen. Er ge-
hört, wie der Tausch, zu den Titeln ein Eigentum zu erwer-

nrt erst durch die Übergabe desben. Die,:Erwerbung erfol

K_aufgeg-enstandes.'Bis zur Übergabe behält der Verkiiufe-r das

Ergentumsrechtt ·

Bestandvertrag

§ 1090. Der Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch einer
unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse 'Zeit und gegen
einen bestimmtenPreis erhält, heißt überhaupt Bestan-dv-ertrafr.

· § 1091. Der B-e-stan-dvertrag wird, wenn- sich die in Bestand
gegebene Sache ohne weitere Bearbeitung gebrauchen läßt,
ein Mietvertrag; wenn sie aber nur durch Fleiß und Mühe
benützt werden kann, ein Pachtvertrag genannt. Werden
durch einen Vertrag Sachen von der ersten und zweiten] Art

zugleich in Bestand gegeben; so ist der Vertrag nach der
Beschaffenheit der Hauptsache zu beurteilen.

. . .

Dienst- und Werkvertrag
§ 1151. Wenn jemand sich auf eine gewisse Zeit zur Dienst-.

leistung für einen anderen verpflichtet, so ent—steht ein Dienst-

vertrag-; wenn jemand die Herstellung eines Werkes gegen
Entgelt übernimmt.-, ein Werkvertra-g.

Insoweit damit eine‘Geschäitsbesorgun-g (§ 1002) verbunden
.ist, müssen auch die Vorschriften über den Bevollmächti-

.
gungsrvertrag beobachtet werden.
. —- o o o o o' . o . 0,

Von dem Rechte des Schadensersatzes und der Genugtuung

€ 1293. Schade heißt jeder Nachteil, welcher jemanden. an

Vermögen, Rechten ’oder ‚seiner Person zugefügt werden ist.

Davon unterscheidet sich der Ent-gang des Gewinne-s, den
Jemand nach dem gewöhnlichen Laufe'der Dinge zu er-
warten hat. ‘

§ 1_294. Der Schade entspringt entweder aus einer wider-
-· rechtlichen Handlung, oder Unterlassung eines-Andern; oder

aus einem _Zufalle. Die widerrechtliche Beschädigung wird

entweder willkürlich, oder unwillkürlich zugefügt Die will-

kurl_1che Beschädigung aber gründet sich teils in einer bösen
Absrcht, wenn der Schade mit Wissen und" Willen»; teils sin
einem Versehen-, wenn er aus 'schuldbarer Unwissenheit, oder
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aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit, oder des gehörigen
Fleißes “verursacht werden ist. Beides wird ein Verschulden

genannt.
§ 1295. Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädigcr den

Ersatz. des Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden
zugefügt hat, zu fordern; der Schade mag durch U-bcrtretung
einer Ve-rtragspflicht oder ohne Beziehung auf einen", Vertrag
verursacht werden sein.

Auch wer in. einer gegen die guten Sitten verstoßenden
Weise absichtlich Schaden zufügt, ist dafür verantwortlich,
jedoch falls dies in Ausübung eines Rechtes geschah. nur

dann, wenn die Ausübung des Rechtes offenbar den Zweck

hatte, den anderen zu schädigen.

§ 1296. Im Zweifel gilt die Vermutung, daß ein Schade ohne

Verschulden eines Andern entstanden sei.

§ 1297. Es wird aber auch vermutet, daß jeder, welcher den

Verstande-sgebrauch besitzt, eines solchen Grades des Fleißes
und der Aufmerksamkeit fähig sei, welcher bei gewöhnlichen
Fähigkeiten angewendet werden kann. Wer bei Handlungen,

—woraus eine Verkürzung" der Rechte eines Andern entsteht,
diesen Grad des Fle-ißes oder der Aufmerksamkeit unterläßt,
macht- sich eines \Versehens schuldig.
-

§ 1298. Wer vergibt, daß er an der Erfüllung seiner vertrags-
mäßigen _oder gesetzlichen Verbindlichkeit ohne sein Verschul—
den verh-indert Werden sei, dem liegt der Beweis ob.

§ 1301. Für einen' widerrechtlich zugefügten Schadens können

mehrere Personen verantwortlich werden, indem sie gemein-
schaftlich, unmittelbarer oder mittelbarer Weise, durch Ver—

leiten,- Drohen, Befehlen, Helfen-, Verhehlen u. dgl.; oder, auch

nur durch Unterlassung der besonderen Verbindlichkeit das Übel

zu verhindern, dazu beigetragen haben.

§ 1302. In einem solchen Falle verantwortet, wenn die He-
sehädigung in einem Versehen gegründet ist, und die Anteile

sich'bestimmen lassen, jeder nur den. durch sein« Versehen ver-

ursachten Schaden. Wenn aber der Schaden vorsätzlich zugefügt
werden ist; oder, wenn: die Anteile der Einzelnen an der Be-

schädigung sich nicht bestimmen lassenzsso haften Alle für

Einen und Einer für Alle; "doeh bleibt demjenigen-, welcher den

Schaden ersetzt hat, der Rückersatz gegen die Übrigen ver-

behalten.

§ 1305. wer von seinem Rechte innerhalb der rechtlichen
Schranken (§ 1295, Absatz 2) Gebrauch macht, hat den fur einen

Andern daraus entspringenden Nachteil nicht zu verantworten.
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§ 1306. Den Schaden, welchen jemand ohne Verschulden oder
durch eine un—willkürliche Handlung verursacht hat, ist er in
der Regel zu ersetzen nicht schuldig.
. . . o . . O . . . . .

§ «131!.j Der bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen Ver—_,
mögen oder Person er sich ereignet. Hat aber jemand den
Zufall durch ein Verschulden veranlaßt; hat er ein Gesetz, das
den zufällige-n Beschädigungen vorzubeugen sucht, übertr—eten;
oder, sich ohne Not in fremde Geschäfte .gemengt; so haftet er

iür all—en Nachteil, welcher außer dem nicht erfolgt wäre.

§ 1323.«Um den Ersatz eines verursacht-en Schadens zu leisten,
muß alles in den vorigen Stand zurückversetzt, oder, wenn

diesesinicht tunlieh ist, der Schätzungswert vergütet werden«
Betrth der Ersatz nur den" erlittenen Schaden, so wird er

eigenlich eine Schadloshaltung wofern er sich aber auch auf
den entgangenen Gewinn, und die Tilgung der verursachten

Beleidigung erstreckt, volle Genugt-uung genannt.

§ 1324. In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer

auffallenden Sorglosigkeit verursachten Schadens ist der Be-

schädigte volle Genugtuung; in den übrigen Fällen aber nur
'

die eigentliche Schadloshaltung zu fordern berechtigt. Hiernach
ist in den Fällen,“ wo im Gesetze der allgemeine Ausdruck:

Ersatz, vorkommt, zu beurteilen, “welche Art des Ersatzes zu.

leisten sei.

§ 1331. Wird jemand an seinem Vermögen vorsätzlich oder
durch entfallende Sorsglsosiglceit eines Andern beschädiget; so

ist er auch den entgangenen Gewinn, und wenn der Schade
vermittelst einer-durch ein Strafgesetz verbotenen Handlung,
oder aus Mut-willen und Sch-adenfreude verursacht worden ist,
den Wert der besonderen Vorliebe zu fordern berechtiget.

§ 1332. Der Schade, welcher aus einem mindern Grad-e des

Versehens oder der Nachlässigkeit verursacht worden ist, wird
nach dem gemeinen Werte, den die Sache zur Zeit der Be-

schädigung hatte, ersetzt.

§ 1337. Die Verbindlichkeit zum 'Ersatze des Schadens, und
des entgangenen Gewinnes, oder zur Entrichtung-· des bedun-

genenVergütungsbetrages haftet auf dem Vermögen, und geht
. auf die _Erben über.

\

Zession

,

§ 1392. Wenn eine Forderung von einer Person an die andere
übertragen, und von dieser angenommen wird; so entsteht die
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Urnänderung des Rechtes mit Hinzukunft eines neuen Gläubio

gers. Eine solche Handlung heißt Abtretung (Zession), und
kann mit, oder ohne Entgelt geschlossen werden.

§ 1395. Durch den Abtretun-gsvertrag entsteht nur zwischen
dem Übertriig-er (Zedent) und dem Uber-nehmer der Forderung
(Zessionar); nicht aber zwischen dem Letzten und dem liber-
nommenen Schuldner (Zessus) eine neue Verbindlichkeit. Daher
ist der Schuldner, so lange ihm der _Übernehmer nicht bekannt

wird„berechtiget, den ersten Gläubiger zu bezahlen, oder sich
sonst mit ihm-abzufiuden.
. o o o · . o . o I O 0 ° · ‘ · ° .

l

§ 1397. Wer eine Forderung ohne Entgelt abtritt, also ver-

schenkt, haftet nicht weiter für dieselbe. Kommt. aber die Ab-

tretung auf eine entgeltliche Art zu Stande; so haftet der
Ubertrttger dem Übernehmer sowohl für die Richtigkeit, als für
die Einbringlichkeit der Forderung, jedoch nie für mehr, als er

von dem Ubernehmer erhalten hat.
·

O . . . . . . . .

Zahlung
§ 1424. Der Schuldbetrag muß dem Gläubiger oder dessen zum

Empfange geeigneten Machthaber, oder demjenigen geleistet
werden, den- das Gericht als Eigentümer der Forderung erkannt
hat. Was Jemand an eine Person bezahlt hat, die ihr Vermögen
nicht selbst verwalten darf, ist er in so weit wieder zu zahlen
verbunden-, als das Bezahlte nicht wirklich vorhanden, oder zum
Nutzen des Empfängers verwendet worden ist.

0 o · o . . o s . | . o

_
Entsagung'

_
§ 1444. In allen Fällen, in welchen der Gläubiger :berechtiget

ist, sich seines- Rechtes zu begeben,. kann er demselben auch
zum Vorteile seines“ Schuldners entsagen, und .hiedurch die
Verbindlichkeit des Schuldners aufheben.

·

. . . . . . . . . . « . . . . . . . .

Untergang der Sache,

§ 1447. Der zufällige gänzliche Untergang einer bestimmten
Sache hebt alle Verbindlichkeit, selbst die, den Wert- der-

selben zu ver-giiten, auf. Dieser Grundsatz gilt auch für die-
sem-gen Fälle, an welchen die Erfüllun der Verbindlichkeit,
oder _die Zahlung einer Schuld durch einen andern Zufall un»

möglich wird. In Jedem Falle muß aber der Schuldner das,
rwas er um die_Verbmdlichkeit in Erfüllung zu bringen, erhalten
hat, ‚zwar «gleich einem redlichen Besitzer, jedoch auf solche

22 Wiedergutmncltungsgesetze Nr. 2
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Art zurückstellen oder vergüten, daß er aus dem Schaden des
Andern keinen Gewinn zieht.

«

·

Von der Verjährung und Ersitzung
§ 1451. Die Verjährung ist der Verlust eines Rechtes, welches

wiihrend der von dem Gesetze bestimmten Zeit nicht ausgeübt
worden ist.__

§ 1452. Wird das verjährte Recht vermöge des gesetzlich-en
Besitzes zugleich auf jemand Andern übertragen; so heißt es

ein ersessenes Recht, und die Erwerbungsart' Ersitzung.

_ § ·1460. Zur Ersitzung wird nebst der Fähigkeit der Person
und des Gegenstand-es erfordert: daß jemand die Suche oder
das Recht, die auf diese Art erworben werden sollen, wirklich

besitze; daß sein Besitz rechtmäßig, redlich und echt sei, und
durch die ganze von dem Gesetze bestimmte Zeit fortgesetzt
werde (gs 309, 316, 3-26 und 345). —

§ 1487. Die Rechte, eine Erklärung des letzten Willens umzu—

stoßen; den Pflichtteil oder dessen Ergänzung zu fordern; eine ‚.

Schenkung wegen Undank'barkeit des Beschenkten zu wider-
rufen oder den Beschenkten wegen Verkürzung des Pflichtteils
in Anspruch zu nehmen; einen entgeltlichen Vertrag wegen
Verletzung über die Hälfte aufzuheben oder die vorgenommene
Teilung eines gemeinscheitlichcn Gutes zu- bestreiten; und die

Forderung wegen einer bei dem Vertrags unterlnukenen Furcht
oder eines Irrtums, wobei sich der andere vertrngmachendc
Teil keiner List schuldig gemacht hat, müssen binnen drei

Iehren geltend gemacht werden. Nach Verlauf dieser Zeit sind
sie verjiihrt.

«

'

II. Aus dem 'Verlassenschafts-Patent

§ 1. In _nichtstreitigen Rechtsangelegenheiten Ühat‚das_ Gericht
von Amts wegen oder auf Ansuchen der Parteien nur insofern,
vorzugehen, als es die Gesetze anordnenr

'

§ 2. (1) Bei Verwaltung der Gerichtsbarkeit außer Streit-

sachen_hat das Gericht nicht nur die allgemeinen Vorschriften
über die Erfordernisse rechtsgültiger Verhandlungen und Ver—
fügungen genau zu beobachten, sondern auch für die unter
{IC-m besonderen Schutze der Gesetze stehenden Personen, und

_an_den im Gesetze näher bestimmten Fällen auch für die Sicher-
„heit-anderer_Person-en von Amts iwegen zu sorgen.

“(2)"; Es soll insbesondere:
·
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